KAPITEL 4

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT

Die Dienststelle für Personen mit Behinderung ist für die Belange aller behinderten Menschen zuständig, die in der Deutschsprachigen Gemeinschaft wohnhaft sind. Über den Start-Service fördert, begleitet und unterstützt sie berufliche Ausbildungs-/Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für Personen mit Behinderung auf dem allgemeinen und geschützten Arbeitsmarkt.

A. Maßnahmen zur beruflichen Ausbildung/Qualifizierung und Beschäftigung

1.
Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Diese Maßnahmen werden durch den Dienst „Start-Service“ der Dienststelle für Personen mit Behinderung durchgeführt und begleitet.
a) Berufsberatung 

Im Sinne der Inklusion wurde die Berufsberatung für Personen mit Behinderung in in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in ein übergreifendes Pilotprojekt eingebunden und beim Arbeitsamt angesiedelt. Die Beratungen finden auf Anfrage des Start-Service statt. Der Start-Service ist die Abteilung für Ausbildung/Qualifizierung und Beschäftigung von Personen mit Behinderung bei der Dienststelle für Personen mit Behinderung.

Die Berufsberatung ist ein Prozess, bei dem es gilt, die ratsuchenden Jugendlichen und Erwachsenen bei ihrer Berufswahl oder beruflichen Umorientierung zu begleiten. Dabei können auch Hindernisse, die dem beruflichen Entscheidungsprozess im Wege stehen, gemeinsam aufgearbeitet werden. 

Neben Beratungsgesprächen und Eignungsuntersuchungen besteht auch die Möglichkeit zu konkreten sozialen und beruflichen Erfahrungen im Rahmen eines "Orientierungspraktikums im Betrieb", das durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung organisiert wird (siehe weiter unten). Durch dieses Praktikum am Arbeitsplatz können die Jugendlichen und Erwachsenen eine bessere Einschätzung ihrer sozialen und beruflichen Fähigkeiten und Interessen erhalten.

b) Ausbildung im Betrieb

Die Ausbildung im Betrieb ist eine praktische Qualifizierung am Arbeitsplatz und bereitet den Auszubildenden auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, vorzugsweise im Ausbildungsbetrieb, vor. Sie kann ab 16 Jahren (während der Schulpflicht des Betroffenen in Kombination mit einem Teilzeitunterricht) und sowohl in Privatbetrieben als auch in Gemeinden durchgeführt werden. Meist jedoch beginnt sie ab 18 Jahren und häufig auch als Umschulung, wenn aufgrund einer erworbenen Beeinträchtigung der vorige Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Auszubildenden eine Vergütung in Höhe der von der ständigen Weiterbildung des Mittelstands festgelegten Mindestvergütung für das jeweilige Ausbildungsjahr zu zahlen. 
Die finanzielle Beteiligung der Dienststelle für Personen mit Behinderung wird dem Alter und den Familienlasten angeglichen, so dass die Vergütung 40 bis 100% des ge​setzlich festgelegten durchschnittlichen Mindestmonatseinkommens entspricht.

Im Rahmen dieser Ausbildung bietet der Start-Service eine Begleitung / Beratung

· beim Festlegen von realistischen Ausbildungsinhalten;

· bei Fragen, die im Laufe der Ausbildung auftreten können;

· bei administrativen Verrichtungen im Rahmen der Ausbildungsmaßnahme;

sowie Beratung und Bezuschussung bei Arbeitsplatzanpassungen.

Im Rahmen der Ausbildung im Betrieb beteiligt sich die Dienststelle für Personen mit Behinderung zudem an den Fahrtkosten vom Wohnort des Auszubildenden zur Arbeitsstelle und zurück, und zwar auf Basis der Tarife der öffentlichen Verkehrsmittel. Ist die auszubildende Person außerstande, ein öffentliches Verkehrsmittel ohne Unterstützung einer Drittperson zu benutzen, kann auch eine Fahrtkostenbeteiligung für Privatfahrzeuge gewährt werden.

c) Beschäftigung im Betrieb

Die Beschäftigung im Betrieb ist eine von der Dienststelle für Personen mit Behinderung unterstützte Maßnahme zur Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wenn im Rahmen der Beschäftigung eines behinderten Arbeitnehmers die Anforderungen der Arbeitsstelle und die Fähigkeiten des Arbeitnehmers nicht optimal aufeinander abgestimmt werden können, unterstützt die Dienststelle für Personen mit Behinderung den Arbeitgeber, indem sie:

· fachliche Beratung und Unterstützung durch den Start-Service anbietet sowie
· eine finanzielle Beteiligung an den Löhnen und sozialen Lasten, die einem Arbeitgeber aus der Beschäftigung eines behinderten Arbeitnehmers entstehen, bezahlt, wobei diese Beteiligung 40% des in der zuständigen paritätischen Kommission festgelegten Mindestlohns nicht überschreiten darf.

· der finanzielle Zuschuss wird maximal für eine Dauer von 12 Monaten vereinbart, kann jedoch so lange verlängert werden wie er zu rechtfertigen ist.
· die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers mit Behinderung wird regelmäßig (alle 12 Monate) neu evaluiert und kann gegebenenfalls verändert (erhöht oder gesenkt) werden.
Die Beschäftigung im Betrieb kann in Privatbetrieben und in Gemeinden erfolgen, doch besteht für letztere die Auflage, für diese Maßnahme jeweils einen neuen Arbeitsplatz zu schaffen und die Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 31.12.1977 zur Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer zu erfüllen, bevor die Dienststelle für Personen mit Behinderung eine finanzielle Unterstützung gewähren kann.

d) Ausbildungspraktika

Das sogenannte Praktikum zur beruflichen Rehabilitation von Personen mit Behinderung 
richtet sich an Personen, die ein Ersatzeinkommen beziehen, mindestens 21 Jahre alt sind, und deren Fähigkeiten (noch) nicht ausreichen, um einer Ausbildung bzw. einer Arbeit unter Arbeitsvertrag nachzugehen, die jedoch eine sozial aufwertende sowie ihren Fähigkeiten und Interessen angemessene Tätigkeit und Arbeitszeiten auf dem regulären Arbeitsmarkt wünschen.

Die Dienststelle für Personen mit Behinderung übernimmt die Versicherung des Praktikanten am Arbeitsplatz und auf dem Weg zum Arbeitsplatz.
Der zuständige Begleitdienst berät und begleitet den Arbeitgeber, die Kollegen und den Praktikanten vor Ort (am Arbeitsplatz) bei der Durchführung der Maßnahme.
e) Orientierungspraktikum im Betrieb

Das Orientierungspraktikum im Betrieb hat zum Ziel, dem Praktikanten einen Einblick in seine beruflichen Fähigkeiten und Interessen zu geben und dem Unternehmen zu ermöglichen, die vorhandenen und noch förderbaren Fähigkeiten und Kenntnisse des Praktikanten einzuschätzen.

Darüber hinaus soll das Praktikum die Erkennung der notwendigen technischen, organisatorischen und/oder didaktischen Anpassungen des Arbeitsplatzes für die nachfolgende Ausbildung und/oder Beschäftigung ermöglichen.

f) Arbeitsassistent

Der Start-Service stellt den Unternehmen bei Bedarf eine(n) Arbeitsassistent(in) zur Verfügung. Diese(r) kann die betreffende Person mit Behinderung am Arbeitsplatz durch eine individuelle Förderung beim Erlernen bestimmter beruflicher Fähigkeiten unterstützen. 
Die Arbeitsassistenz ist immer zeitlich begrenzt und hat zum Ziel, dass die Person mit Behinderung ihre Arbeit selbstständig bewältigen lernt bzw. dass die Kollegen der betreffenden Person die Begleitung und Anleitung ihres Kollegen/ihrer Kollegin mit Behinderung am Arbeitsplatz übernehmen können.
2.
Auf dem geschützten Arbeitsmarkt

a) die Beschützenden Werkstätten

Die Beschützenden Werkstätten beschäftigen Arbeitnehmer, die zwar einer bezahlten Arbeit nachgehen können, die jedoch den Anforderungen und Zwängen auf dem freien Arbeitsmarkt aufgrund eingeschränkter körperlicher, geistiger oder psychischer Fähigkeiten nicht gewachsen sind.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft zählt drei Beschützende Werkstätten, in denen etwa 150 Personen arbeiten. Ihr Ziel ist es, insbesondere auch Personen mit Behinderung mit schwacher Arbeits- und Leistungsfähigkeit zu beschäftigen.
















b)
Die Ausbildungsabteilungen in den Beschützenden Werkstätten
Die Dienststelle für Personen mit Behinderung bezuschusst ebenfalls die Ausbildungskosten in den sogenannten Ausbildungsabteilungen, die kraft des Erlasses vom 3. Januar 1997 in den Beschützenden Werkstätten eingerichtet wurden.

Ausbildungsabteilungen richten sich an behinderte Arbeitsuchende ab 18 Jahre, deren Antrag auf entsprechende Dienstleistung durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung stattgegeben worden ist und für die die Beschützende Werkstätte eine geeignete Beschäftigungsform wäre, die aber einer Arbeit unter Vertrag noch nicht gewachsen sind. Die betreffenden Personen werden durch konkrete Arbeit am Arbeitsplatz ausgebildet. Hierbei werden ihnen nicht nur berufliche Fertigkeiten vermittelt, sondern auch soziale Fähigkeiten wie Motivation und Interesse, soziales Verhalten, kommunikative Fähigkeiten, Selbstständigkeit und anderes mehr. Die Ausbildung wird von Fachpersonal mit pädagogischer Grundausbildung gewährleistet.


Nach Abschluss dieser einjährigen Ausbildung wird eine Bilanz gezogen und gemeinsam mit allen Beteiligten entschieden, ob der Ausgebildete überwechseln soll:

• in die Beschützende Werkstätte

• auf den freien Arbeitsmarkt

• oder in eine andere Form der Ausbildung bzw. der Beschäftigung

• oder ob die Ausbildung fortgesetzt werden sollte. Die Ausbildung kann eine maximale Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.
Die behinderten Arbeitsuchenden werden also auf ihre künftige Arbeit vorbereitet und unterliegen nicht von heute auf morgen dem Druck einer Vertragsarbeit.

3.
In den Tagesstätten

Die Tagesstätten richten sich an behinderte Erwachsene, die den Zwängen und Belastungen einer Arbeit (feste Arbeitszeiten, Einhaltung von Fristen, Stress usw.) aufgrund ihrer Behinderung nicht gewachsen sind. Die betroffenen Personen besitzen nichtsdestoweniger gewisse Arbeitsfähigkeiten und äußern auch selbst den Wunsch, aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen. In den Tagesstätten können diese Menschen sinnvolle Dienstleistungen erbringen, welche von der Gesellschaft in Anspruch genommen werden. Die in der Tagesstätte beschäftigten Personen werden somit als wirtschaftlich-soziale Partner ernst genommen, auch wenn im Mittelpunkt dieser Beschäftigungsform nicht die Leistung, sondern der persönliche Bedarf der Betroffenen steht.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft zählt vier Tagesstätten.






























B. Beteiligung an den Kosten für Arbeitsplatzanpassungen

Einen Zuschuss für eine Arbeitsplatzanpassung kann die Dienststelle für Personen mit Behinderung für die Integration von Personen mit Behinderung im Hinblick auf die Einstellung oder Weiterbeschäftigung eines behinderten Arbeitnehmers gewähren, wenn die Behinderung des Betreffenden dies rechtfertigt.

Die Beteiligung deckt die aus der Arbeitsplatzanpassung tatsächlich entstandenen Kosten bis zu den von der Dienststelle festgesetzten gültigen Höchstsätzen für Immobilienanpassungen. Beim Ankauf von angepassten Arbeitsmaterialien und Werkzeugen übernimmt die Dienststelle für Personen mit Behinderung die Differenz zwischen dem Preis des angepassten und des herkömmlichen Modells.

Diese Regelung ist ausschließlich auf den Privatsektor anwendbar.

N.B.:
Alle weiteren Aufgabenbereiche der Deutschsprachigen Gemeinschaft in der Politik für Personen mit Behinderung werden im Sechsten Teil erläutert.

WO INFORMIERE ICH MICH?

· DIENSTSTELLE FÜR 
PERSONEN MIT BEHINDERUNG

„Start-Service“

Aachener Straße 69-71

4780 ST. VITH

Tel: 080/22.91.11

Fax: 080/22.90.98

E-Mail: info@dpb.be
Internet: http://www.dpb.be
· Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft EUPEN

Dienst Berufsberatung

Hütte 79

4700 EUPEN

Tel: 087/63.89.00

Fax: 087/55.70.85

E-Mail: berufsberatung@adg.be









































































































































































































































































































































